
Nachehelicher Unterhalt: Splitting/
Realsplittingvorteil/Karrieresprung/
Unterhaltsbegrenzung

§§ 1572 Nr. 2; 1573 Abs. 5, 1578 Abs. 1 BGB ; § 10
Abs. 1 EStG

1. Bemisst sich der Anspruch auf nachehelichen Unter-
halt gegen einen wieder verheirateten Ehegatten nach
seinem fiktiv ohne den Splittingvorteil der neuen Ehe
errechneten Einkommen, ist auch ein eventueller Real-
splittingvorteil auf der Grundlage dieses fiktiv nach der
Grundtabelle bemessenen Einkommens zu bestimmen.
2. Schuldet der wieder verheiratete Unterhaltspflichtige
neben dem ohne Ber�cksichtigung eines Karriere-
sprungs bemessenen nachehelichen Unterhalt auch Kin-
desunterhalt nach seinen – hçheren – tats�chlichen Ein-
k�nften, ist der Kindesunterhalt bei der Bemessung des
nachehelichen Unterhalts nur insoweit abzusetzen, als er
sich aus dem geringeren Einkommen ergibt.
3. Zur Befristung des Anspruchs auf Aufstockungsunter-
halt nach § 1573 Abs. 5 BGB und zur Begrenzung des
Unterhaltsanspruchs nach den ehelichen Lebensverh�lt-
nissen nach § 1578 Abs. 1 Satz 2 BGB (im Anschluss an
die Senatsurt. v. 28.2.2007 – XII ZR 37/05 – FamRZ 2007,
793 und v. 25.10.2006 – XII ZR 190/03 – FamRZ 2007, 200,
203).

BGH, Urt. v. 23.5.2007 – XII ZR 245/04 (OLG Bamberg/AG
Obernburg)

Anmerkung der Redaktion:
Die Entscheidung ist abgedruckt in FamRZ 2007, 1232 m.
Anm. Maurer.

Ehevertragliche Regelungen zum
Betreuungsunterhalt und Zugewinnausschluss

§§ 138, 242, 1408, 1570 BGB

1. Eine Vereinbarung, nach welcher der Betreuungsunter-
halt bereits dann entfallen soll, wenn das j�ngste Kind
das 6. Lebensjahr vollendet hat, ist nicht schlechthin
sittenwidrig; entscheidend sind vielmehr die Umst�nde
des Einzelfalles (hier u.a. bereits w�hrend der Ehe laufend
zu erbringende Abfindungszahlungen).
2. Zum ehevertraglichen Ausschluss des Zugewinnaus-
gleichs.

BGH, Urt. v. 28.3.2007 – XII ZR 130/04 (OLG Celle/AG
Syke)

Tatbestand: Die Parteien sind geschiedene Eheleute. Die
Klägerin begehrt vom Beklagten im Wege der Stufenklage
Auskunft über den Bestand seines Vermögens zum Ehezeit-
ende sowie Zahlung eines Zugewinnausgleichs in noch zu
beziffernder Höhe.

Die Klägerin (geb. 1955) ist gelernte Goldschmiedin, der
Beklagte Diplom-Ingenieur für Feinwerktechnik. Anfang Juni
1984 zog die in erster Ehe geschiedene Klägerin zum Beklag-
ten nach S. Der Beklagte war im Juweliergeschäft seiner
Eltern als Augenoptiker mit einem durchschnittlichen Netto-
einkommen von monatlich ca. 1.900 DM angestellt; aus dem
Eigentum an einem Mehrfamilienhaus erzielte er zusätzliche
Einnahmen in Höhe von 7.861 DM jährlich. Seit Juli 1984 war
die Klägerin im Geschäft der Eltern des Beklagten als Gold-
schmiedin tätig; Ende 1984 bezogen die Parteien eine über
diesem Geschäft gelegene Wohnung. Als Anfang März 1986
festgestellt wurde, dass die Klägerin schwanger war, willigte
der Beklagte auf Drängen seiner Eltern in eine Eheschließung
ein.
Auf Verlangen des Beklagten und seiner Eltern schlossen die
Parteien am 27.3.1986 einen notariellen Ehevertrag, in dem
sie u.a. Gütertrennung vereinbarten und den Versorgungsaus-
gleich ausschlossen. Zum nachehelichen Unterhalt trafen die
Parteien folgende Abrede:
„Für den Fall der Rechtskraft einer eventuellen Scheidung
unserer Ehe verzichten wir unter der nachfolgenden Einzel-
regelung gegenseitig auf den nachehelichen Unterhalts-
anspruch, auch für den Fall der Not. Wir nehmen die Ver-
zichtserklärung gegenseitig an.
Der Erschienene zu 1) zahlt der Erschienenen zu 2) nach
Rechtskraft einer Scheidung Ehegattenunterhalt nach den
folgenden Grundsätzen:
Sind aus der Ehe ein oder mehrere gemeinsame Kinder her-
vorgegangen und übt die Kindesmutter, die Erschienene zu 2),
die tatsächliche Betreuung eines oder mehrerer Kinder aus,
verpflichtet sich der Erschienene zu 1), Ehegattenunterhalt
nach den dann maßgeblichen Grundlagen der Düsseldorfer
Tabelle und der Celler Leitlinien für die Bemessung von
Unterhaltsansprüchen so lange zu zahlen, bis das jüngste Kind
das sechste Lebensjahr vollendet oder das schulpflichtige
Alter erreicht hat.
Unabhängig hiervon zahlt der Erschienene zu 1) der Erschie-
nenen zu 2) bis zur Rechtskraft einer Scheidung der Ehe eine
Unterhaltsabfindung im Rahmen der Vermögensbildung, die
wie folgt berechnet wird:
Für jedes angefangene Ehejahr wird ein Betrag von DM
3.000,00 (in Worten: dreitausend Deutsche Mark) bis zur
Rechtskraft einer Scheidung bezahlt.
Sollte sich der vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden
amtlich festgestellte Preisindex für die Lebenshaltung eines
4-Personen-Arbeitnehmerhaushalts mit mittlerem Einkom-
men für den Zeitpunkt des Abschlusses des vorstehenden
Ehevertrages auf einer Basis von 1980 gleich 100 künftig um
mindestens 10 % nach oben oder nach unten verändern,
verändert sich jeweils auch die jährlich zu zahlende Unter-
haltsabfindung in dem gleichen prozentualen Verhältnis, und
zwar vom Beginn des nächsten Kalendermonats an.
Wenn auf Grund der vorstehenden Wertsicherungsklausel
eine Anpassung der Zahlung durchgeführt worden ist, wird
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